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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.12.1953

Norm

EO §7 Ba

Rechtssatz

Vollstreckbarkeit eines Vergleiches, womit sich die Vergleichsparteien ua einverstanden erklärten, daß die

Durchführung der vorgesehenen Arbeiten der Sachverständige ... zu überwachen habe und daß bei

Meinungsverschiedenheiten die Arbeiten nach den Anordnungen dieses Sachverständigen durchzuführen sind.
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